
Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss foresty journal =
Journal forestier suisse

Herausgeber: Schweizerischer Forstverein

Band: 89 (1938)

Heft: 9

Artikel: Die Zusammenlegung der Privatwaldungen anlässlich der
Grundbuchvermessung

Autor: Baltensperger, J.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-768153

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 18.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-768153
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


— 257 —

Zusammenlegungen. Wenn da und dort doch etwas geschah, ist das
um so dankbarer anzuerkennen.

Grundsätzlich sind drei Wege gangbar :

1. Die Zusammenlegung privater Waldungen durch Bildung von Kor-
porationen;

2. der Aufkauf zerstückelter Privatwaldungen durch anstossende
oder nichtanstossende Private, Gemeinden und den Staat;

3. die Reduktion der Parzellenzahl anlässlich der Neuvermessung.
Vom Standpunkt der Bewirtschaftung aus gesehen, liefern in der

Regel nur die beiden ersten Wege vollkommen befriedigende Lösungen.
Der dritte Weg ist ein Notbehelf. Die erfreulichen Fortschritte, die
durch Beschreitung dieses Notweges schon erreicht worden sind, dür-
fen uns Forstleute nicht davon abhalten, namentlich den erstgenannten
Weg nicht nur im Auge zu behalten, sondern auch öfter als bisher
zu beschreiten. Auf keinen Fall darf die Zusammenlegung nach dem
Vorbild der landwirtschaftlichen Zusammenlegungen dazu führen, die
Bildung von Korporationen aus zusammenhängenden und zusammen-
gehörenden Privatwaldkomplexen zu verhindern. Die grossen Kosten
der Neuvermarkung und Neuvermessung bilden in dieser Hinsicht eine
gewisse Gefahr.

Es darf in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden, dass der
zweite Weg, der Zukauf privater Waldungen zu bestehenden grösseren
Parzellen, an manchen Orten mit grossem Erfolg beschritten worden
ist und auch in Zukunft beschritten wird. Aber es gibt Gegenden, in
denen es weder private, noch Gemeinde-, Korporations- oder Staats-
Waldungen gibt und daher jeder Anreiz zum Parzellenaufkauf mangelt.

Wir wollen nun, in ungezwungener Reihenfolge, die Frage der
Privatwald-Zusammenlegung in unserer Zeitschrift besprechen. Wir wol-
len namentlich einige Beispiele von Zusammenlegungen und Projekte
von solchen, sowie Beispiele von Zusammenkäufen und die dabei an-
gewandten Verfahren beschreiben. Die Herren Kollegen werden er-
sucht, sich zu dieser forstpolitisch ausserordentlich wichtigen Frage
zu äussern. Zunächst hat Herr eidgenössischer Vermessungsdirektor
Dr. Baltensperger das Wort. K/mcÄeL

Die Zusammenlegung; der Privatwaldnngen anlässlich
der Grnndbuchvermessnng.
Von Dr. J. Baltensperger. eidg. Vermessungsdirektor, Bern.
Referat gehalten am Vortragskurs des Schweiz. Geometervereins über Fragen
der Grundbuchvermessung, am 29. April 1938 in Zürich.

Einleitung.
Die Grundbuchvermessung soll bekanntlich nicht nur dem Grund-

buche dienen und die Grundlage für viele andere volkswirtschaftliche
Werke bilden, sondern sie soll auch zur Verbesserung der Eigentums-
und Parzellierungsverhältnisse beitragen; insbesondere soll sie die In-
angriffnahme der Güterzusammenlegung, als eine der wichtigsten
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Massnahmen zur Förderung der Landwirtschaft und neuerdings auch
der Forstwirtschaft, veranlassen.

Die Güterzusammenlegung hat in den letzten zwei bis drei Dezen-
nien in unserm Lande einen grossen Aufschwung genommen und eine
vielseitige Entwicklung durchgemacht. Diese Entwicklung erfolgte in
verschiedenen Richtungen. So darf auf Grund des Bundesratsbeschlus-
ses vom 23. März 1918 bzw. 5. April 1932 die obligatorische Grund-
buchvermessung über Gebiete, die einer Güterzusammenlegung bedür-
fen, erst in Angriff genommen werden, wenn diese durchgeführt oder
in Ausführung begriffen ist. Daraus ergibt sich, dass die Anhandnahme
der Güterzusammenlegung nicht dem Zufall a.nheimgestellt werden
darf, sondern eine Aufgabe der Kantons- und der Gemeindebehörden
bildet, die innerhalb eines gewissen Zeitraumes gelöst werden muss.
Zur Erleichterung bzw. zur Förderung der Güterzusammenlegung im
offenen Kulturland und in den Waldungen haben denn auch im Laufe
der vergangenen Jahre eine Anzahl Kantone die gesetzlichen Bestim-
mungen in bezug auf die Beschlussfassung und Anordnung der Güter-
Zusammenlegung usw. revidiert und verbessert. Die Durchführung der
Güterzusammenlegungen beruht bei uns auf demokratischer Grundlage.
Eine Zweidrittels- oder die absolute Mehrheit der beteiligten Grund-
eigentümer entscheidet über die Durchführung, und die Minderheit hat
sich dem Entscheid zu fügen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass
wenigstens die Mehrheit von allem Anfang an dem Unternehmen gün-
stig gesinnt ist und nicht gegen dasselbe arbeitet. Obwohl in einigen
Kantonen, wie Luzern, Freiburg, Baselland (von 1940 an), Tessin,
Waadt und Wallis dem Regierungsrat das gesetzliche Recht eingeräumt
ist, die Güterzusammenlegung ohne weiteres, d. h. ohne Befragung der
Grundeigentümer, anzuordnen, so haben diese Kantone von diesem
Rechte noch nie Gebrauch gemacht; diese Bestimmung wirkt mehr als
Damoklesschwert über den Grundeigentümern. Auf Grund der verbes-
serten Gesetzgebung der Kantone und der praktischen Erfahrungen ist
man ferner nach und nach dazu gekommen, den Perimeter dieser
Unternehmungen möglichst weit zu fassen. Die einzelnen Güterzusam-
menlegungen beziehen sich nicht mehr wie früher auf Teilabschnitte
von Gemeinden, sondern auf wirtschaftlich zusammengehörige Gebiete
einer oder mehrerer Gemeinden. Ferner sind die vermessungstech-
nischen Arbeiten vereinfacht und die Bonitierung ausgebaut worden.
Ein Hauptgewicht wird bei den Güterzusammenlegungen auf starke
Arrondierungen der Grundstücke der einzelnen Eigentümer gelegt.
Dies ermöglicht, das Wegnetz weitmaschiger und damit billiger, sowie
die Bewirtschaftung der Grundstücke rationeller zu gestalten.

Während man vor zirka 25 Jahren glaubte, nur ebene Gebiete
zusammenlegen zu können, so ist es heute selbstverständlich, dass die
Zusammenlegungen auch auf geneigte und steile Gebiete des Mittel-
landes, des Jura und der Gebirgsgegenden ausgedehnt werden. Ebenso
umfassen die Giiterzusanimenlegungen nicht nur Äcker und Wiesen,
sondern sie erstrecken sich auch auf die Rebgebiete und seit einigen
Jahren sogar auf die PriuöGüöZdw/ür/eft.
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Allgemein soll hier noch festgestellt werden, dass die in unserm
Lande in den letzten 20 Jahren ausgeführten über 500 Zusammen-
legungen, die sich über mehr als 85.000 ha beziehen, wovon über
3000 ha auf Privatwaldungen entfallen, den Beweis erbrachten, dass
sie für unsere Volkswirtschaft nützlich und notwendig sind. Die gros-
sen Vorteile, die daraus erwachsen, werden je länger je mehr auch
von unsern Behörden und unserer Bevölkerung anerkannt und ge-
schätzt.

Da nun die Zusammenlegung der PnvütfwaZeZwwgrera anlässlich der
Grundbuchvermessung mehr oder weniger neu ist und darüber noch
nicht viel gesprochen und publiziert wurde und überhaupt über deren
Durchführung noch vielerorts Unklarheit besteht, ist es geboten, im
Nachfolgenden diese Unternehmungen einer nähern Betrachtung zu
unterziehen.

Ausdehnung, Eigentums- und Parzellierungsverhältnisse der Waldungen.

Vom Gebiet der Schweiz, das der Grundbuchvermessung unter-
liegt, beziehen sich :

3 °/o der Fläche auf überbautes oder für die üborbauung in Frage
kommendes Land;

42®/o auf offenes Kulturland, Wiesen, Äcker und Reben;
30 o/o auf Alpen und Weiden, und
25 o/o auf Waldungen.

Von den letzteren sind :

5,40/0 — ^/20 mit zirka 43.000 ha Staatswaldungen;
67,2 0/0 2/3 mit zirka 537.000 ha Gemeinde- und Korporationswal-

düngen;
1,7"/o V5o mit zirka 14.000 ha reine Privatwaldbetriebe;

25,7 0/0 V* zirka 206.000 ha Privatwaldungen, verbunden mit
Landwirtschaftsbetrieben;

27,4o/o oder 1/4 unseres forstwirtschaftlichen Gebietes sind also PnvaG
waZdwwgre«.

Von den 206.000 ha Waldland, die mit Landwirtschaftsbetrieben
verbunden sind, gehören zirka */s Privaten. Der verbleibende Fünftel,
also annähernd 40.000 ha entfällt auf die Waldbetriebe mit Landwirt-
schaft von Gemeinden und Korporationen. Die den Privaten ge-
hörende produktive Forstfläche beträgt daher zirka 180.000 ha,
(206.000 — 40.000) 166.000 + 14.000 780.Ö0Ö Aa. Privatwaldungen
gibt es in allen Kantonen. Im Verhältnis zu ihrer gesamten Waldfläche
weisen speziell die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Freiburg, St. Gallen
(nördlicher Teil und Toggenburg), Thurgau, Waadt, Neuenburg und
Genf viel Privatwald auf. Er findet sich vornehmlich im Mittelland und
in den Voralpen, zu einem kleinen Teil im Jura und in ganz geringem
Masse im Hochgebirge vor. Der Privatwald überwiegt hauptsächlich
im Einzugsgebiet der grossen und kleinen Emme. Die verschiedeneu
Teile des Entlebuches und des Emmentales besitzen fast ausschliess-
lieh Privatwaldungen. Die schönsten, massenreichsten und wertvollsten
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dieser Wälder finden wir in den verschiedenen Talschaften des ber-
nischen Emmentales und in einzelnen Teilen des Jura, namentlich des

Kantons Neuenburg.
Die Privatwaldungen unterliegen wie die Staats-, Gemeinde- und

Korporationswaldungen dem eidgenössischen Forstgesetz. Davon sind
62 o/o als Schutzwaldungen und 38 ®/o als Nichtschutzwaldungen erklärt.

Leider sind im allgemeinen unsere Privatwaldungen stark zer-
stückelt und zersplittert. Sie weisen durchschnittlich zwei bis acht
Parzellen und mehr pro Hektare auf. Dabei sind die Grundstücke der
einzelnen Eigentümer im ganzen Wald herum zerstreut. Die einzelnen
Parzellen sind unregelmässig und für die Waldwirtschaft ungünstig
geformt. Waldgrundstücke von nur 5—10 in Länge und 1-3 m Breite
sind keine Seltenheiten.

Nachteile der Zerstückelung.
Nach Auffassung des Forstpersonals bergen die zerstückelten Pri-

vatwaldungen Nachteile in sich :

1. Die Bewirtschaftung der Waldungen ist aufs äusserste erschwert
und zum Teil verunmöglicht. Die Verfügungsmöglichkeit über
die Forstprodukte ist in weitgehendem Masse eingeengt und daher
eine rationelle Forstwirtschaft ausgeschlossen.

2. Die notwendigen Waldwege können nur mit grossen Schwierig-
keiten angelegt werden, und es sind solche wieder die Ursache
weiterer Zerstückelung.

3. Das Fällen der Bäume ist namentlich in schmalen Grundstücken
erschwert, indem sie beim Fallen den Waldbestand der Nachbar-
grundstücke zerstören.

xVls Folge dieser Nachteile stehen die Erträge der Privatwaldungen
weit unter denjenigen der öffentlichen Waldungen zurück. Die natür-
liehen Produktionskräfte liegen in den Privatwaldungen zu einem
guten Teil brach. So sehr sich die Landwirtschaft bei rationeller Grund-
Stückeinteilung für den eignet, so wenig passt der Privat-
wald für einen rationellen Forstbetrieb. Die Nachteile einer starken
Zerstückelung des Grundeigentums machen sich daher beim Walde
noch viel stärker fühlbar als dies bei landwirtschaftlich benutztem
Boden der Fall ist.

Mittel zur Aufhebung oder Verminderung der Zerstückelung und ge-
setzliche Bestimmungen hierfür.

Als wirksamstes Mittel zur Hebung des Ertrages unseres Wald-
besitzes ist von unsern Forstbehörden schon vor vielen Jahren die
Zusammenlegung unserer meist stark parzellierten Privatwaldungen
zu gemeinsamer Bewirtschaftung und Benutzung unter forsttechnischer
Leitung bezeichnet worden.

In Würdigung dieser Tatsache ist seinerzeit auch ins eidgenös-
sische Forstgesetz vom 11. Oktober 1902 erstmals in Art. 26 folgende
Bestimmung von weittragender Bedeutung aufgenommen worden :
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« Die Zusammenlegung von Privatwaldungen zu gemeinschaftlicher
Bewirtschaftung und Benutzung ist zu fördern. Das Nähere bestimmt
die kantonale Gesetzgebung.

Der Bund übernimmt die Kosten der Zusammenlegung, der Kan-
ton die unentgeltliche Bewirtschaftung durch sein Forstpersonal.

Eine Zusammenlegung darf ohne Genehmigung der Kantonsregie-
rung nicht aufgehoben werden. »

Im weitern enthält das schweizerische Zivilgesetzbuch in Art. 703

folgende Bestimmung :

« Mrf. 703. Können Bodenverbesserungen, wie Gewässerkorrektio-
nen, Entwässerungen, Aufforstungen, Weganlagen, Zusammenlegungen
von Wald und landwirtschaftlichen Gütern und dergleichen nur durch
ein gemeinschaftliches Unternehmen ausgeführt werden und haben
zwei Dritteile der beteiligten Grundeigentümer, denen zugleich mehr als
die Hälfte des beteiligten Bodens gehört, dem Unternehmen zuge-
stimmt, so sind die übrigen Grundeigentümer zum Beitritt verpflichtet.

Die Kantone ordnen das Verfahren.
Die kantonale Gesetzgebung kann die Durchführung solcher Bo-

denverbesserungen noch weiter erleichtern und die entsprechenden
Vorschriften auf Baugebiet anwendbar erklären. »

Die Kantone haben die Zusammenlegung der Waldungen entweder
gemäss Art. 26 des eidgenössischen Forstgesetzes vom 11. Oktober
1902, insbesondere aber auf Grund des Art. 703 ZGB in den kantonalen
Einführungsgesetzen zum ZGB oder in besonderen Güterzusammen-
legungsgesetzen (offenes Kulturland und Wald) geregelt. Dabei haben
die Kantone Bern, Luzern, Obwalden, Freiburg, Solothurn, Baselstadt,
Baselland, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau,
Tessin, Waadt, Wallis und Genf in Vollziehung von Abs. 3 des Art. 703
des ZGB die Durchführung solcher Zusammenlegungen gegenüber den
eidgenössischen Bestimmungen noch weiter erleichtert.

Bei einer Waldzusammenlegung im Sinne von Art. 26 des eid-
genössischen Forstgesetzes entsteht eine Waldgenossenschaft mit An-
teilrechten. Dabei geht das freie Verfügungsrecht des einzelnen Eigen-
tümers über sein bisheriges Eigentum verloren. Das Privateigentum
verschwindet und an dessen Stelle tritt in Form der Teilrechte der
ideelle Anteil an dem aus den zusammengelegten Grundstücken her-
vorgegangenen neuen Genossenschaftswalde.

Bisher ausgeführte Waldzusammenlegungen.

aj Zw GereossereseAa/^swaMwnr/e« «w/ Grawd vo« Mrf. 26' des eidgrewös-
siscAere Forsf^esetees.

Seit Inkrafttreten des eidgenössischen Forstgesetzes im Jahre 1903
sind nur vier Waldzusammenlegungen, und zwar zwei im Kanton
Zürich unter der Leitung von Herrn Forstmeister Rüedi in Zürich
(Oberstammheim und Meilen), und zwei weitere im Kanton Graubünden
durchgeführt worden. Bei der Zusammenlegung in Oberstammheim, die
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9 ha umfasste, kamen 35 Eigentümer mit 46 Parzellen in Frage. Die
mittlere Grösse einer Parzelle betrug daher nur 0,2 ha. Die Zusammen-
legung in Meilen wurde 1909 auf der höchsten Erhebung des Pfannen-
stiels durchgeführt. Sie umfasste eine Fläche von 65,2 ha, einschliess-
lieh 6,6 ha offenes, später aufzuforstendes Kulturland, Wiesen und
Ried. An der Zusammenlegung waren 70 Eigentümer mit 110 Parzellen
beteiligt, von denen 52 oder 74 °/o mit zusammen zwei Drittel der ge-
samten Fläche ihre schriftliche Zustimmung zum Projekte gaben. Die
bündnerischen Zusammenlegungen erfolgten in den Jahren 1925—1927
anlässlich der Grundbuchvermessung in der Landschaft Davos. Das
eine Gebiet « in der Arelen » umfasste 17,5 ha, das andere « Däh-
lenschutzwald » 54,8 ha. An beiden Orten waren je 10 Eigentümer
beteiligt, die zusammen 18 bzw. 19 Parzellen besassen. Ferner wurde
im Jahre 1926 in der luzernischen Gemeinde Langnau ein Versuch zur
Durchführung einer Zusammenlegung über ein Gebiet von 40 ha auf
genossenschaftlicher Basis gemacht, der aber am Zustandekommen der
Zweidrittelmehrheit scheiterte.

Obwohl durch diese Art Zusammenlegung zu Genossenschaften
zweifellos das Ziel einer rationellen Bewirtschaftung des Waldes am
besten erreicht wird, indem die Privatinteressen der GenossenscLa/Zer
zurücktreten müssen und daher für gründliche Abhilfe gegenüber den
schlimmen Zuständen der zersplitterten Privatwaldwirtschaft gesorgt
werden kann, so hat diese Art Waldzusammenlegung in den vergangenen
30 Jahren einen <70022 geringen oder /rem« sagren, /«V <yar deinen
Lr/oigr gre2eiG'gd. Die Grundeigentümer stehen diesen Zusanimenlegun-
gen sehr unsympathisch, ja sogar ablehnend gegenüber. Ein Grund
hierfür liegt zur Hauptsache darin, dass die Eigentümer ihr Privat-
eigentum abgeben müssen und nicht mehr frei über ihren Waldbestand,
insbesondere über die Art und Weise der Benützung und der Hiebs-
führung verfügen können; sie haben sich dem Zwang des gemeinsamen
genossenschaftlichen Betriebes unterzuordnen und werden gewisser-
massen zum Nutzungsberechtigten und Rentenbezüger der Genossen-
schaft. Ein weiterer Grund der Ablehnung mag der Umstand sein, dass
die wirtschaftlichen Vorteile, die aus der Zusammenlegung erwachsen,
bei der neuen genossenschaftlichen Bewirtschaftungsart nicht mehr der
jetzigen, sondern erst einer späteren Generation zugute kommen.

öj Zw emem oder einigen wenigen KompZeœen der ein2eZnen Grand-
eigen Ziim er.

Da wir mit der erwähnten Art der Zusammenlegung zu Genossen-
Schaftswaldungen vor oder in Verbindung mit der Grundbuchvermes-
sung aus den angeführten Gründen niemals zum Ziel kämen, anderseits
aber doch das Bedürfnis nach einer Verbesserung der forstwirtschaft-
liehen Verhältnisse durch Zusammenlegung der Parzellen besteht, so
mussten andere Mittel und Wege zur Erreichung des Zieles gesucht
werden, und zwar anZässZicA der GrandZ/nc/raermessang, weZoAe anc/<
Z?ier wie /wr das o//ene /GdiarZand aZs A/iZZei 22m Zwee/c die Zasam-
menZegwng der PriuaZzaaidwwg<ea im gan2en Lande Ae&en and /ordern
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soW. Würde die Grundbuchvermessung der Privatwaldungen ohne
Rücksicht auf irgendwelche Verbesserung der Parzellierungsverhält-
nisse durchgeführt, so wäre sie für die Forstwirtschaft mehr von
Schaden als von Nutzen, denn durch die solide Vermarkung, die An-
läge von Plänen und Grundbüchern würde der unrationell eingeteilte
und verbesserungsbedürftige Zustand dauernd festgenagelt, und Zu-
sammenlegungen der kleinen Privatwaldparzellen kämen nach dieser
Festlegung, der bereits geleisteten grossen Arbeit und der ergangenen
Kosten wegen, in einem spätem Zeitpunkt kaum mehr in Frage. Aus
diesem Grunde soll auch in den zerstückelten Privatwaldungen im
Sinne von Art. 1 des Bundesbeschlusses über die Förderung von Güter-
Zusammenlegungen vom 5. April 1932 die Grundbuchvermessung erst
vorgenommen werden, wenn gleichzeitig damit auch die Zusammen-
legung der Parzellen erfolgt.

Die Möglichkeit für eine weitgehende Verbesserung der Verhält-
nisse liegt, ähnlich wie bei den landwirtschaftlichen Grundstücken, in
der Zusammenlegung mehrerer Parzellen eines Eigentümers zu einem
einzigen Grundstück, oder ausnahmsweise, wenn dies nicht anders
geht, zu einigen wenigen Grundstücken, auf denen ein ungehinderter
Forstbetrieb ermöglicht wird und die an einen brauchbaren Waldweg
angeschlossen werden können. Dabei soll darauf hingezielt werden,
dass jeder Eigentümer nach der Zusammenlegung nur noch ein Wald-
stück, dafür aber ein grosses, als Eigentum besitzt. Wenn auch durch
diese zweite Art von Zusammenlegung vom forstwirtschaftlichen Stand-
punkt aus noch nicht der ideale, erstrebenswerte Zustand erreicht wird,
so hat er nach der Auffassung der Forstbehörden doch seine grossen
Vorteile gegenüber dem bisherigen Zustand. Die Betriebsführung bei
grösseren Komplexen wird erleichtert und die Möglichkeit starker
Schädigungen der Waldungen, speziell beim Fällen der Bäume und
durch Sturmschäden wird verringert. Auch bei diesen Waldzusammen-
legungen kann, wenn notwendig, sofort oder später ein rationelles
Wegnetz angelegt werden, wobei die Neueinteilung der Grundstücke
darauf Rücksicht zu nehmen hat. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass
durch die Zusammenlegung der Waldparzellen an den Kosten der Ver-
markung und Vermessung, wie später gezeigt wird, wesentliche Er-
sparnisse erzielt werden.

In den vergangenen Jahren sind nun in den Kantonen Zürich,
Luzern, Baselland, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin und Waadt
eine Reihe derartiger Waldzusammenlegungen auf freiwilligem Wege,
insbesondere aber auf Grund der einschlägigen Bestimmungen der Ein-
fiihrungsgesetze zum ZGB oder der besonderen kantonalen Güter-
Zusammenlegungsgesetze anlässlich der Grundbuchvermessung' und
unter intensiver Mitwirkung der Forstbehörden mit gutem Erfolg
durchgeführt worden. Im gesamten wurden bis jetzt bei 48 Unterneh-
mungen 3036 ha zusammengelegt, wobei sich die Zahl der Parzellen
von 15.563 auf 6836 reduzierte.

Ferner sind zur Zeit in den Kantonen Zürich, Luzern, Schaff-
hausen, Aargau, Thurgau und Tessin weitere 17 Unternehmungen mit
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einer Gesamtfläche von 1248 ha, die im jetzigen Zustand 6506 Par-
zellen aufweisen, in Ausführung begriffen. (Siehe Tabelle.)

Waldzusammenlegungen.

Anzahl

Nr. Kanton Parzellen

nehmungen ha Eigentümer
alt neu

1. Zürich 10 957 883 4.459 3134
2. Luzern 6 340 150 816 549
3. Baselland 1 132 252 527 292

4. Graubünden 3 92 107 1.951 339

5. Aargau 4 73 149 580 190

6. Thurgau 5 396 495 1.949 1039
r»
4. Tessin 17 1041 1114 5.215 1267

8. Waadt 2 5 27 66 26

Total 48 3036 3177 15.563 6836

in Ans/nÄrtmc/ &e</n/fene {7n<erneA?nnn«/en.

Anzahl
Nr. Kanton

Unternehmungen ha alte Parzellen

1. Zürich 2 117 510
2. Luzern 3 223 575
3. Schaffhausen 2 247 1027

4. Thurgau 3 293 1044

5. Tessin 7 368 3350

Total 17 1248 6508

Durchführung der Arbeiten.

Als Grundlage für die Berechnung des alten Bestandes genügen
Messtischaufnahmen oder gute Vermarkungs- bzw. Vermessungsskiz-
zen, sofern nicht schon Pläne über die Waldungen, sei es aus alten
Vermessungswerken oder aus besonderen Waldvermessungen, zur Ver-
fiigung stehen. Es kommt ja bei diesen Zusammenlegungen nicht in
erster Linie auf das Flächenmass der einzelnen Parzelle, sondern auf
den Wert des Bodens, insbesondere aber auf denjenigen des Wald-
bestandes an. Die Schätzungsarbeiten für den Boden- und Wald-
bestand erfolgen durch das Forstpersonal. Die Neuzuteilung der Grund-
stücke besorgt in der Regel der übernehmende Grundbuchgeometer
unter Mitwirkung des Forstpersonals und der Vermessungskommission.
Es ist selbstverständlich, dass der Neuzuteilungsentwurf mit den
Grundeigentümern besprochen wird und ihre Wünsche angehört werden.
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Bei der Zusammenlegung der Grundstücke wird verschieden vor-
gegangen. Es werden entweder einzelne Parzellen oder Teile davon
ausgetauscht, oder es wird grundsätzlich eine neue Einteilung gemacht.
In jedem Fall soll dafür gesorgt werden, dass die einzelnen Eigen-
tümer nachher nur noch ein Grundstück oder nur wenige Parzellen
besitzen. Bei der Neuzuteilung ist auf die Waldbestände (Laubwald
oder Nadelholz) der bisherigen Parzellen der einzelnen Eigentümer
Rücksicht zu nehmen. Ein Eigentümer, der z. B. im alten Bestand beide
Holzarten besass, wird dies auch im neuen Bestand haben wollen.
Dieser Umstand spielt namentlich dann eine Rolle, wenn der Eigen-
tümer auf die Eigenversorgung angewiesen ist, d. h. wenn er dies für
den Betrieb seines Gutes (Brenn- und Bauholz) notwendig hat.

Die Schätzung des Waldbestandes (Boden und Holzbestand) er-
folgt in vielen Fällen meistens nur für diejenigen Parzellen oder Teile
von solchen, die in andere Hände übergehen oder ausgetauscht werden.
In gewissen Fällen, namentlich dann, wenn es sich um eine vollstän-
dige Neueinteilung des Waldes handelt, ist es notwendig, zum vorne-
herein sämtliche Waldparzellen zu schätzen. Bei der Schätzung des
Bodens werden gewöhnlich verschiedene Wertklassen gebildet, deren
Werte pro Quadratmeter zwischen 1—15 Rappen liegen. Bei der Be-
Stimmung des Wertes des Holzbestandes werden gewöhnlich vier Holz-
arten unterschieden, nämlich : Fichten und Tannen, Föhren und Lär-
chen, Eichen und schliesslich noch Buchen mit allem übrigen Laubholz.

Die Wertbestimmung selbst wird an Hand der kantonalen Forst-
tarife vorgenommen durch okulares Schätzen und, soweit es sich um
Baumstämme über 12 cm Durchmesser handelt, durch Kluppieren. Die
Ausgleichung allfälliger Wertdifferenzen zwischen den ausgetauschten
Waldparzellen der einzelnen Eigentümer erfolgt entweder durch Geld
oder durch offenes Kulturland samt den darauf stehenden Obstbäumen,
sofern dieses Land ebenfalls in die Zusammenlegung einbezogen wurde.
Für die Bekanntgabe der Schätzung und des Neuzuteilungsprojektes,
das Verfahren der Einsprachenerledigung usw. sind die bestehenden
kantonalen Bestimmungen über die Güterzusammenlegung massgebend.
Nach erfolgter Zuteilung, Absteckung und Verpflockung der neuen
Grundstücke, sowie nach Erledigung allfälliger Einsprachen erfolgt die
definitive Vermarkung und Vermessung des neuen Zustandes, sowie
die Anlage der Pläne und Register.

Kosten der Waldzusamnienlegungen und deren Tragung durch Bund,
Kantone, Gemeinden und Grundeigentümer.

Die Kosten dieser Waldzusammenlegungen betragen Fr. 50—80,
im Mittel Fr. 65 pro Hektar. Wenn bereits Waldpläne über den alten
Bestand vorhanden sind, reduzieren sich die Kosten um zirka Fr. 20

pro Hektar. In den erwähnten Kosten sind die Aufnahme des alten
Bestandes mit dem Messtisch im Maßstab 1 :2000 bzw. die Anlage der
Vermarkungsskizzen, die Mitwirkung bei den Verhandlungen mit den
Grundeigentümern und bei den Boden- und Holzschatzungen, die Neu-
Zuteilung, Absteckung und Verpflockung der neuen Grundstücke in-
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begriffen, nicht aber die Entschädigung an das Forstpersonal für die
Schätzungsarbeiten, welch letztere in der Regel von Amtes wegen
erfolgen.

Währenddem der Bund nach der eidgenössischen Forstgesetz-
gebung die Kosten für die Zusammenlegungen zu Genossenschafts-
Waldungen ganz übernimmt, so leistet er an die letztgenannte Art von
Zusammenlegungen aus den Forstkrediten keine Beiträge.

Um nun aber doch die Zusammenlegung der Wälder nach Mög-
lichkeit zu fördern und zu erleichtern, wird vom Bunde im Sinne von
Art. 3, Abs. 1, des Bundesratsbeschlusses über die Förderung der
Güterzusammenlegungen, vom 5. April 1932, der Betrag, der infolge
der Güterzusammenlegungen am Bundesbeitrag für die Grundbuchver-
messung erspart wird, als besonderer Beitrag an die Kosten der Güter-
Zusammenlegung ausgerichtet. Dieser Beitrag wird dem Grundbuchver-
messungsfonds entnommen. Erfahrungsgemäss macht nun dieser Er-
sparnisbeitrag zirka 20—30 Vo der Zusammenlegungskosten aus.

In der Regel unterstützen die Kantone diese Waldzusammen-
legungen gleich wie diejenigen der landwirtschaftlichen Güter mit zirka
15—35®/o, oder sie richten ebenfalls den Ersparnisbeitrag, der dem
Kanton in bezug auf die Grundbuchvermessung erwächst, aus. Auf alle
Fälle werden etwa 40—50 ®/o der Zusanimenlegungskosten durch den
Bund und Kanton getragen. Die Entschädigung des Forstpersonals für
die Schätzungsarbeiten, welche je nach den Verhältnissen Fr. 7—12
pro Hektar ausmachen, übernimmt der Staat gewöhnlich ganz.

Als Beispiel für die Kosten der Zusammenlegung, der Vermarkung
und Vermessung vor und nacli der Zusammenlegung, sowie deren Tra-
gung durch Bund, Kanton, Gemeinde und Grundeigentümer diene fol-
gendes :

Beispiel einer Kostenberechnung für die Grundbuchvermessung und
Zusammenlegung von Privatwaldungen.
Grwndtagen :
Grösse des Gebietes 100 ha; mittlere Neigung 25 ®/o.

Anzahl der Parzellen des alten Bestandes 400, pro ha 4,0.
Anzahl der Parzellen des neuen Bestandes 180, pro ha 1,8.
Anzahl Grundeigentümer 150.

Die GrMwcföwcAvermessMrtp über den aWen Bestand würde /costan :

Vermarkung 400 Parzellen à 4,6 Pkt. 1840 Pkt. à Fr. 5 Fr. 9.200
Vermessung 100 ha à Fr. 74 » 7.400

Total Fr. 16.600

Kostan der Znsa/n?nenta<7nn<7 und GrMMbwcbverwessw/zp über den
nenen Bestand :

Zusammenlegung 100 lia à Fr. 80 Fr. 8.000
Vermarkung 180 Parz. à 5,5 Pkt. 1000 Pkt. à Fr. 3,40 » 3.400
Vermessung 100 ha à Fr. 47 » 4.700

Total Fr. 16.100



Zusammenstellung der Kosten und deren Verteilung.

Gnmd&wcAvermesswwgr vor (/er Z^ammen/egrMWgr :

Total Bund Kanton Gemeinde und Eigentümer

Vermarkung 9.200 — — 100 °/o 9.200

Vermessung 7.400 80®/o 5.920 10 ®/o 740 10®/o 740

Total 164100 5.920 740 ~ ~~ 9.940

ZwsammenZe(7ww<7 wweZ GnmeZöwc/(vemessww(7 (/es reewe« Zws/andes :

Total Ersparnis Bund Kanton Gemeinde nnd Eigentümer

Zusammenlegung 8.000 27 °/o 2.160* 20 ®/o 1.600 53®/o 4.200

Vermarkung 3.400 — — 3.400

Vermessung 4.700 80 »/» 3.760 10 % 470 10 o/o 470

Total 16.100 5.920 2.070 8.110

Differenz —500 +0 + 1.330 —1.830
* 5920—3760 2160.

Aus dieser Berechnung geht hervor, dass für die Grundeigentümer
durch die Zusammenlegung, sowohl für die Vermarkung, die sie ganz
zu tragen haben, als auch für die Vermessung namhafte Ersparnisse
erwachsen, so dass diese durch die Zusammenlegungen gar nicht be-
sonders belastet werden. Ja, die Eigentümer kommen so noch gün-
stiger weg, als wenn sie die Zusammenlegung gar nicht durchführen
würden.

Auf alle Fälle resultieren für die Grundeigentümer durch die
Waldzusammenlegungen geringere Kosten für die Vermarkung und die
Vermessung, und zudem ein bleibender, grosser forstwirtschaftlicher
Nutzen.

Schlussfolgerungen.
1. Es steht unbestritten fest, dass die zerstückelten Privatwal-

düngen für unsere Forstwirtschaft und damit auch für unsere Volks-
Wirtschaft von grossem Nachteil sind und daher auf diese oder jene
Weise zusammengelegt werden sollten.

2. Ebenso ist in den letzten Jahren der Beweis geleistet worden,
dass es bei gutem Willen aller Beteiligten möglich ist, die Privatwal-
düngen zusammenzulegen. Die daraus resultierenden Vorteile, sowohl
in volkswirtschaftlicher als auch in finanzieller Hinsicht für die
Grundbuchvermessung sind derart, dass diese Unternehmungen weit-
gehende Förderung verdienen.

3. Es ist daher gegeben, dass der Bundesratsbeschluss über die
Förderung der Güterzusammenlegung vom 5. April 1932 nicht nur für
das zerstückelte offene Kulturland, sondern auch für die parzellierten
Privatwaldungen angewendet wird.

4. Daraus erwächst für die eidgenössischen und kantonalen Ver-
messungsbehörden und für die Forstorgane die Pflicht, dafür zu sor-
gen, dass die Privatwaldungen in Anwendung der kantonalen Geset-
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Inhalt 26,7 ha.

Anzahl Eigentümer 48
Anzahl alte Parzellen 191

Charakteristisches Beispiel :

Grundeigentümer A 9 Parzellen

zesbestimmungen für derartige Unternehmungen anlässlich der Grund-
buchvermessung zusammengelegt werden. Dabei soll in all den Fäl-
len, wo die Güterzusammenlegung auch über das offene Kulturland
nötig ist, die Beschlussfassung für die Durchführung über das offene
Land und die Privatwaldungen gdeicfeeifigr erfolgen, damit das Unter-
nehmen rationell gestaltet und eine besondere Beschlussfassung über
die blosse Waldzusammenlegung in einem spätem, vielleicht ungün-
stigeren Zeitpunkt, vermieden werden kann.

5. Wo die kantonale Gesetzgebung über die Güterzusammen-
legung, speziell in bezug auf die Wälder, ungenügend ist, sollte sie
revidiert und verbessert werden, wie dies in den letzten Jahren in den
Kantonen Luzern, Baselland, Graubünden und Wallis in vorbildlicher
Weise geschehen ist.



Privatwaldzusammenlegung

Elfingen

Neuer Besitzstand:
Inhalt 26,7 ha.
Anzahl Eigentümer 48
Anzahl neue Parzellen 55

Charakteristisches Beispiel:
Grundeigentümer A 1 Parzelle

Zum Schlüsse sei noch der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass uns
nach wie vor die Forstbehörden des Bundes und der Kantone bei der
Lösung dieser schwierigen aber gleichwohl dankbaren Aufgabe mit
Rat und Tat beistehen mögen. Der Dank für ihre Bemühungen unser-
seits und insbesondere seitens der Waldeigentümer wird nicht aus-
bleiben.

Unsere Waldungen sind für unsern nationalen Haushalt von gros-
ser Bedeutung.

Helfen wir anlässlich der Grundbuchvermessung mit, durch eine
zweckentsprechende Verbesserung der Eigentums- und Parzellierungs-
Verhältnisse mittels Zusammenlegung der privaten Waldgrundstücke
die. Forstwirtschaft zu heben und zu fördern, zum Wohle unseres
Landes.
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Österreichs Holz- und Forstwirtschaft.
Nachdruck verboten.

Durch eine Verordnung vom 7. Juli 1938 ist die Überleitung des
österreichischen Forst- und Jagdwesens auf die zuständigen Reichs-
behörden geregelt worden. Damit ist — wie auf allen anderen Ge-
bieten des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens — wiederum ein
Pfeiler der bisherigen Eigenstaatlichkeit Österreichs umgelegt worden.
Die Angleichung an die Gesetzgebung des Dritten Reiches ist in die
Wege geleitet. Dass man in Österreich selbst diese Entwicklung mit
einem gewissen Skeptizismus verfolgt, geht sogar aus der gleich-
geschalteten Presse der neuen Ostmark hervor. So lesen wir in der
Zeitschrift « Der österreichische Volkswirt » (Nr. 43 vom 23. Juli 1938)
unter anderem : «... eine Angleichung wird nur unter strengster Rück-
sichtnahme auf die Eigenart des österreichischen Waldbesitzes vor-
genommen werden können, soll nicht der österreichische Waldbesitzer
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